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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Berufung wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

AuÃŸergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand

Â 

Der 1973 geborene, bei der Beklagten gesetzlich pflegeversicherte KlÃ¤ger begehrt von der
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Beklagten auf der Grundlage eines am 9. Mai 2014 gestellten Antrags die GewÃ¤hrung von

Pflegesachleistungen nach der Pflegestufe III statt (wie bewilligt) der Pflegestufe II sowie

zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen nach dem erhÃ¶hten statt dem Grundbetrag.

Â 

Er ist an schubfÃ¶rmig verlaufender Multipler Sklerose erkrankt, die erstmals ca. 2002

diagnostiziert wurde. Schwere SchÃ¼be ereigneten sich 2008 und 2013. An den

letztgenannten Schub schlossen sich eine lange stationÃ¤re Krankenhausbehandlung und

sodann ab dem 13. Februar 2014 eine stationÃ¤re Reha in der M Klinik G an, aus der der

KlÃ¤ger am 21. Mai 2014 in eine ambulant betreute Intensivpflege-Wohngemeinschaft

entlassen wurde, in der er fortan (wÃ¤hrend des gesamten streitigen Zeitraums) lebte. Dort

erfolgte die Pflege durch den Pflegedienst Intensiv Care Home 24. Seit dem Schub von 2013 ist

der KlÃ¤ger nahezu bewegungs- und handlungsunfÃ¤hig. Wegen schwerer SchluckstÃ¶rungen

wurden eine PEG-Magensonde gelegt und ein Tracheostoma implantiert. Auch ein

Blasenkatheter ist vorhanden. Ferner leidet der KlÃ¤ger an symptomatischer Epilepsie.Â Â  

Â 

Am 9. Mai 2014 stellte seine Ehefrau fÃ¼r ihn fÃ¼r die Zeit ab dem Ãœbertritt in die

Wohngemeinschaft einen Antrag auf laufende Pflegeversicherungsleistungen in Form von

Sachleistungen. Zugleich legte sie einen Ausweis des Amtsgerichts Mitte vom 16. Januar 2014

vor, wonach sie zur ehrenamtlichen Betreuerin u.a. mit den Aufgabenkreisen Gesundheitssorge

sowie Vertretung gegenÃ¼ber BehÃ¶rden, Renten- und SozialleistungstrÃ¤gern sowie

Pflegeeinrichtungen bestimmt wurde. 

Â 

Daraufhin veranlasste die Beklagte ein auf einer ambulanten Untersuchung mit Hausbesuch am

8. Juli 2014 beruhendes Gutachten durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung

Berlin-Brandenburg (MDK, heute: Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg), erstellt am 10. Juli

2014 durch die Pflegefachkraft M G. Als pflegerelevante Diagnosen wurden festgehalten:

Multiple Sklerose mit vorherrschend schubfÃ¶rmigem Verlauf sowie spastische Tetraparese

und Tetraplegie; als weitere Diagnosen: andere psychische StÃ¶rungen aufgrund einer

SchÃ¤digung oder FunktionsstÃ¶rung des Gehirns oder einer kÃ¶rperlichen Krankheit; Harn-

und Stuhlinkontinenz; symptomatische Epilepsie; Detrusor-Sphingter-Dyssynergie der

Harnblase; Stuhlinkontinenz; Vorhandensein eines Tracheostomas; Kachexie; ImmobilitÃ¤t. Der

Gutachter bestimmte den pflegerischen Zeitbedarf bei der KÃ¶rperpflege mit 130 Minuten, bei

der ErnÃ¤hrung mit 15 Minuten, bei der MobilitÃ¤t mit 61 Minuten â€“ insgesamt folglich im

Bereich der Grundpflege mit 206 Minuten/Tag, wobei bei der Verrichtung

â€žWaschen/Duschen/Badenâ€œ die orale/tracheale Sekretabsaugung als
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verrichtungsbezogene krankheitsspezifische PflegemaÃŸnahme mit einem Zeitaufwand von

sechs Minuten/Tag enthalten sei â€“ und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung von 77

Minuten/Tag. Er gelangte damit zu der EinschÃ¤tzung, dass die Voraussetzungen der

Pflegestufe II vorlÃ¤gen, und ferner, dass die Alltagskompetenz des KlÃ¤gers erheblich

eingeschrÃ¤nkt sei. Dementsprechend bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom

26. August 2014 ab dem 21. Mai 2014 laufende Â Pflegesachleistungen gemÃ¤ÃŸ Â§ 36 Elftes

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) in der damals geltenden Fassung nach der Pflegestufe II

sowie zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen i.H.v. 100,- â‚¬/Monat wegen erheblich

eingeschrÃ¤nkter Alltagskompetenz. FÃ¼r die Jahre 2015 und 2016 wurden insofern 104,-

â‚¬/Monat zur VerfÃ¼gung gestellt, die durch den Pflegedienst auch regelmÃ¤ÃŸig zur

Abbuchung gebracht wurden. Hiergegen erhob die Ehefrau des KlÃ¤gers in dessen Namen

Widerspruch mit der BegrÃ¼ndung, es sei fÃ¼r sie nicht nachvollziehbar, wie der Gutachter in

Anbetracht der massiven PflegebedÃ¼rftigkeit nur die Pflegestufe II befÃ¼rwortet habe. Sie

beantrage fÃ¼r ihn die Festsetzung der Pflegestufe III und ErhÃ¶hung der zusÃ¤tzlichen

Betreuungsleistungen auf 200,- â‚¬/Monat. 

Â 

Die Beklagte holte darauf ein weiteres MDK-Gutachten ein, das am 10. November 2014 nach

Aktenlage durch die Pflegefachkraft I R erstellt wurde. Diese schÃ¤tzte den pflegerischen

Zeitbedarf des KlÃ¤gers bei der KÃ¶rperpflege und ErnÃ¤hrung ebenfalls mit 130 bzw. 15

Minuten ein und kam im Bereich MobilitÃ¤t abweichend vom Vorgutachten auf insgesamt 75

Minuten. Bei der hauswirtschaftlichen Versorgung errechnete sie wie der Vorgutachter einen

Pflegebedarf von 77 Minuten/Tag. Bei der Summe von insgesamt 220 Minuten/Tag im Bereich

der Grundpflege (sie schÃ¤tzte ebenfalls ein, dass darin bei der Verrichtung

â€žWaschen/Duschen/Badenâ€œ die orale/tracheale Sekretabsaugung als

verrichtungsbezogene krankheitsspezifische PflegemaÃŸnahme mit einem Zeitaufwand von

sechs Minuten/Tag enthalten sei) kam auch sie zu der Einstufung in die Pflegestufe II. Zugleich

bestÃ¤tigte sie die EinschÃ¤tzung des Vorgutachters, dass die Alltagskompetenz des KlÃ¤gers

erheblich eingeschrÃ¤nkt sei. 

Â 

Die Beklagte hÃ¶rte die Ehefrau des KlÃ¤gers zum Ergebnis der weiteren Begutachtung an.

Zugleich wiederholte sie die â€“ bereits im angefochtenen Bescheid gestellte â€“ Frage, ob

fÃ¼r den KlÃ¤ger bei anderen Stellen Pflegegeld beantragt worden sei. Mit Schreiben vom 11.

Dezember 2014 meldete sich der spÃ¤tere ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers unter

Vorlage einer gerichtlichen Betreuerbestellung zugunsten von dessen Eltern vom 25.

September 2014 u.a. mit den Aufgabenkreisen Gesundheitssorge sowie Vertretung

gegenÃ¼ber BehÃ¶rden, Renten- und SozialleistungstrÃ¤gern sowie Pflegeeinrichtungen. Er

teilte mit, dass der Widerspruch aufrechterhalten werde. Die EinschÃ¤tzung des MDK, dass nur
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die Voraussetzungen der Pflegestufe II vorlÃ¤gen, kÃ¶nne weiterhin nicht nachvollzogen

werden. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne weder aufstehen, laufen noch sprechen. Es sei fraglich, ob er

hÃ¶ren kÃ¶nne und wie er etwaig GehÃ¶rtes bewusstseinsmÃ¤ÃŸig verarbeiten kÃ¶nne.

SchlieÃŸlich teilte der BevollmÃ¤chtigte mit, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand kein

Pflegegeld bei anderen Stellen beantragt worden sei. Er werde indes versuchen, das weiter

aufzuklÃ¤ren, und unaufgefordert Mitteilung machen, falls doch anderweitig Pflegegeld

beantragt worden sei.Â  Â 

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 18. MÃ¤rz 2015 wies die Beklagte den Widerspruch als

unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Â 

Am 28. April 2015 hat der KlÃ¤ger, durch seine Eltern als Betreuer sowie anwaltlich vertreten,

Klage gegen den Bescheid vom 26. August 2014 und den Widerspruchsbescheid vom 18.

MÃ¤rz 2015 zum Sozialgericht Berlin (SG) erhoben. Die Klage ist nicht nÃ¤her begrÃ¼ndet

worden. Â Â 

Â 

Mit Gerichtsbescheid vom 23. Juni 2016 hat das SG die Klage abgewiesen. Es hat

ausgefÃ¼hrt, dem Vorbringen des KlÃ¤gers sei der Antrag zu entnehmen, den Bescheid vom

26. August 2014 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 18. MÃ¤rz 2015 aufzuheben

und die Beklagte zu verurteilen, ihm ab Antragstellung Leistungen der Pflegestufe III zu

gewÃ¤hren. Seine Entscheidung hat das SG wie folgt begrÃ¼ndet: Der KlÃ¤ger habe keinen

Anspruch auf HÃ¶herstufung in die Pflegestufe III und auf GewÃ¤hrung entsprechender

Leistungen. Die Voraussetzungen hierfÃ¼r seien nicht erfÃ¼llt, da der KlÃ¤ger keinen

tÃ¤glichen Grundpflegebedarf von mindestens 240 Minuten habe. Das Gericht folge den vom

MDK erstellten Gutachten vom 10. Juli 2014 und 10. November 2014, die nachvollziehbar zu

dem Ergebnis gelangt seien, dass mit 206 bzw. 220 Minuten Hilfebedarf im Bereich der

Grundpflege die Pflegestufe III noch nicht erreicht werde. Die von den Betreuern des KlÃ¤gers

geschilderte komplette HilfebedÃ¼rftigkeit sei ausfÃ¼hrlich dargestellt und gesehen worden.

Weitere EinwÃ¤nde seien nicht erhoben worden. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat gegen den seinem BevollmÃ¤chtigten am 13. Juli 2016 zugestellten

Gerichtsbescheid am 15. August 2016 (einem Montag) Berufung eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung

ist im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt worden: Der angefochtene Bescheid sei rechtswidrig und

verletze den KlÃ¤ger in seinen Rechten. Das SG hÃ¤tte sich bei sachgemÃ¤ÃŸer
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Auseinandersetzung mit dem Akteninhalt zu weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Einholung

eines SachverstÃ¤ndigengutachtens gemÃ¤ÃŸ Â§ 106 Sozialgerichtsgesetz (SGG), genÃ¶tigt

fÃ¼hlen mÃ¼ssen, auch wenn eine KlagebegrÃ¼ndung nicht erfolgt sei. Der nunmehr mit der

Sache befasste Senat werde die gebotene gerichtliche AufklÃ¤rung durch eigene Ermittlungen,

aber auch durch Einholung eines SachverstÃ¤ndigengutachtens von Amts wegen nachholen

mÃ¼ssen. Es sei schon laienhaft nicht nachvollziehbar, wie jemand, der nicht aufstehen, nicht

laufen, nicht sprechen und wahrscheinlich auch nicht hÃ¶ren kÃ¶nne, der in einer besonderen

Einrichtung rund um die Uhr betreut und regelmÃ¤ÃŸig an BeatmungsgerÃ¤te angeschlossen

werden mÃ¼sse, in der Lage sein solle, auch nur geringste Verrichtungen des tÃ¤glichen

Lebens selbst vorzunehmen.

Â 

Die Beklagte hat erwidert, das SG habe die Klage zu Recht abgewiesen. Der KlÃ¤ger habe ab

Antragstellung keinen Anspruch auf die beantragten Leistungen der Pflegestufe III. Der

VollstÃ¤ndigkeit halber werde darauf hingewiesen, dass die Pflegestufe II fÃ¼r den Zeitraum

vom 21. Mai 2014 bis zum 31. Dezember 2016, der Pflegegrad 4 fÃ¼r den Zeitraum vom 1.

Januar 2017 (im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Ãœberleitung) bis zum 31. Dezember

2017 und der Pflegegrad 5 seit dem 1. Januar 2018 (nach HÃ¶herstufung) anerkannt worden

seien. Dem Schreiben sind folgende Nachweise beigefÃ¼gt gewesen:

â€“ Der Bescheid vom 23. MÃ¤rz 2018, mit dem dem KlÃ¤ger auf einen HÃ¶herstufungsantrag

vom 24. Januar 2018 und nach Einholung eines MDK-Gutachtens mit Hausbesuch am 15.

MÃ¤rz 2018, bei dem PflegebedÃ¼rftigkeit nach dem Pflegegrad 5 seit dem 1. Januar 2018

festgestellt worden sei, entsprechende Pflegesachleistungen ab dem 1. Januar 2018 bis zu

einem Betrag von 1995,- â‚¬ sowie Entlastungsleistungen bewilligt wurden.

â€“ Das Schreiben der Ehefrau des KlÃ¤gers vom 24. Januar 2018, bei der Beklagten

eingegangen am 26. Januar 2018, mit dem sie fÃ¼r ihn einen Antrag auf Pflegeleistungen nach

dem Pflegegrad 5 gestellt hatte.

â€“ Ein Schreiben der Beklagten an den KlÃ¤ger bzw. dessen Ehefrau vom 14. November

2016, mit dem allgemein Ã¼ber den Systemwechsel in der Pflegeversicherung zum 1. Januar

2017 informiert und konkret dem KlÃ¤ger mitgeteilt worden war, dass er zu diesem Zeitpunkt

von der Pflegestufe II mit eingeschrÃ¤nkter Alltagskompetenz automatisch in den Pflegegrad 4

Ã¼bergeleitet werde (mit Ãœbersicht Ã¼ber die ihm nunmehr zustehenden Leistungen bzw.

BetrÃ¤ge). 

Â 

Der Senat hat die Ã„rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. M B mit der Erstellung eines

                             5 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGG/106.html


 

SachverstÃ¤ndigengutachtens aufgrund einer ambulanten Untersuchung des KlÃ¤gers in

dessen Wohnumfeld beauftragt, wobei die Beweisanordnung insofern eingeschrÃ¤nkt gewesen

ist, als die PflegebedÃ¼rftigkeit nach den Â§Â§ 14, 15, 45a f. SGB XI in der Fassung bis zum

31. Dezember 2016 zu prÃ¼fen gewesen ist (unter Hinweis auf Â§ 140 Abs. 1 SGB XI aktueller

Fassung). Dr. B hat das Gutachten nach ambulanter Untersuchung des KlÃ¤gers am 28.

August 2018 unter dem 1. September 2018 erstellt. Sie hat bei im Wesentlichen gegenÃ¼ber

den MDK-Gutachten unverÃ¤nderten Diagnosen bei der KÃ¶rperpflege einen Hilfebedarf von

134 Minuten, bei der ErnÃ¤hrung von 20 Minuten und bei der MobilitÃ¤t von 110 Minuten,

mithin bei der Grundpflege insgesamt 264 Minuten tÃ¤glich, und bei der hauswirtschaftlichen

Versorgung von 60 Minuten tÃ¤glich (die maximal berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige Zeit) ermittelt.

Hinzu kÃ¤men 20 Minuten fÃ¼r verrichtungsbezogene Behandlungspflege. Aus diesen Werten

ergebe sich die Pflegestufe III. Dieser Pflegebedarf bestehe mindestens seit Aufnahme in die

Wohngemeinschaft. Die Alltagskompetenz sei jedenfalls seit dem im Jahr 2013 erlittenen

schweren Schub in erhÃ¶htem MaÃŸe eingeschrÃ¤nkt.

Â 

Die Beklagte hat darauf mitgeteilt, gleichwohl einen Anspruch auf Pflegestufe III nicht

anzuerkennen, und sich auf ein auf das gerichtliche SachverstÃ¤ndigengutachten eingeholtes

weiteres Gutachten des MDK vom 2. November 2018, erstellt nach Aktenlage von Dr. I N,

bezogen. Darin hat sich die Gutachterin mit den AusfÃ¼hrungen von Frau Dr. B kritisch

auseinandergesetzt, ist jedoch wie das Vorgutachten des MDK zu einem Gesamtpflegebedarf

im Bereich der Grundpflege von 220 Minuten (KÃ¶rperpflege 140 Minuten, einschl.

krankheitsspezifischer PflegemaÃŸnahmen, ErnÃ¤hrung 20 Minuten und MobilitÃ¤t 60

Minuten) gelangt, womit die Pflegestufe III nicht erreicht sei. Auch die EinschÃ¤tzung einer

erheblich eingeschrÃ¤nkten Alltagskompetenz sei nicht zu beanstanden. FÃ¼r eine in

erhÃ¶htem MaÃŸe eingeschrÃ¤nkte Alltagskompetenz lÃ¤gen keine Kriterien vor. Hingegen ist

die Gutachterin zu dem Schluss gekommen, dass die Leistungsvoraussetzungen fÃ¼r den

Pflegegrad 5 bereits mit dem 1. Januar 2017 erfÃ¼llt gewesen seien. 

Â 

Um Stellungnahme hierzu gebeten, ist die Gerichtsgutachterin unter dem 1. Dezember 2018 bei

ihrer EinschÃ¤tzung geblieben. Der Auffassung, dass die Voraussetzungen des Pflegegrades 5

bereits ab dem 1. Januar 2017 vorgelegen hÃ¤tten, hat sie zugestimmt.

Â 

Die Beklagte hat daraufhin ein weiteres MDK-Gutachten vom 7. Januar 2019 eingeholt,Â

erstellt nach Aktenlage von der Fachpflegekraft A R-K. Die Gutachterin ist unter

Auseinandersetzung mit der Stellungnahme von Frau Dr. B vom 1. Dezember 2018 zu dem
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Ergebnis gekommen, dass die Voraussetzungen der Pflegestufe III nicht erfÃ¼llt gewesen

seien. Nach den einschlÃ¤gigen Richtlinien habe ab 2014 die Pflegestufe II bestanden. Auch

die EinschÃ¤tzung einer erheblich eingeschrÃ¤nkten Alltagskompetenz sei nicht zu

beanstanden. Hingegen hÃ¤tten die Leistungsvoraussetzungen fÃ¼r den Pflegegrad 5 bereits

am 1. Januar 2017 vorgelegen. Diesem Gutachten hat sich die Beklagte angeschlossen. 

Â  

Zu diesem MDK-Gutachten angehÃ¶rt, hat die GerichtssachverstÃ¤ndige Dr. B in ihrer

Stellungnahme vom 25. Januar 2019 wiederum an ihrer bisherigen EinschÃ¤tzung festgehalten.

Â 

Im Anschluss hat sich die Beklagte erneut an den MDK gewandt, fÃ¼r den die Fachpflegekraft

R-K im Aktenlage-Gutachten vom 28. Februar 2019 die bisherige dortige Auffassung bestÃ¤tigt

hat.

Â 

Mit Schreiben vom 16. Mai 2019 hat der damalige Berichterstatter des Senats die Beteiligten

zunÃ¤chst darauf hingewiesen, dass Leistungen nach der Pflegestufe III zulÃ¤ssigerweise nur

bis zum 31. Dezember 2016 in Streit stÃ¼nden, weil die Feststellung des Vorliegens von

PflegebedÃ¼rftigkeit jeweils auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden

Rechts erfolge und sich dieses ab dem 1. Januar 2017 geÃ¤ndert habe. Allerdings seien diese

Feststellungen zur Pflegestufe auÃŸerhalb des Rechtsstreits auch fÃ¼r die Zeit ab dem 1.

Januar 2017 und die dann geltenden Pflegegrade relevant, weil nach den festgestellten

Pflegestufen die gesetzlich vorgesehene Ãœberleitung in das ab dem 1. Januar 2017 geltende

Recht zu erfolgen habe (unter Hinweis auf Â§ 140 SGB XI). Nach weiteren AusfÃ¼hrungen zur

Sach- und Rechtslage hat der damalige Berichterstatter den Beteiligten sodann einen

Vergleichsvorschlag unterbreitet. Diesen hat die Beklagte abgelehnt.

Â 

Mit Schreiben vom 2. Juni 2020 hat der nunmehrige Berichterstatter den BevollmÃ¤chtigten vor

dem Hintergrund, dass Pflegesachleistungen (hier nach der Pflegestufe III) fÃ¼r in der

Vergangenheit liegende ZeitrÃ¤ume nicht mehr nachgeholt werden kÃ¶nnten, um Klarstellung

des klÃ¤gerischen Begehrens gebeten. Der Senat gehe weiterhin davon aus, dass im

vorliegenden Verfahren nur Pflegeversicherungsleistungen nach der Pflegestufe III fÃ¼r die

Zeit ab dem 21. Mai 2014, dem Tag der Aufnahme des KlÃ¤gers in die Wohngemeinschaft, bis

zum 31. Dezember 2016 (Umstellung auf Pflegegrade ab 1. Januar 2017) in Streit stÃ¼nden,

zumal auch das SG mit dem angefochtenen Gerichtsbescheid vom 23. Juni 2016 lediglich

Ã¼ber die HÃ¶herstufung in die Pflegestufe III entschieden habe. Im Ãœbrigen, auch darauf

                             7 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/140.html


 

habe der frÃ¼here Berichterstatter bereits hingewiesen, ergebe sich die Einstufung in die

seinerzeit neuen Pflegegrade und damit der Leistungsumfang ab dem 1. Januar 2017 aus der

Ãœberleitungsvorschrift des Â§ 140 Abs. 2 SGB XI auf der Grundlage der Einstufung am 31.

Dezember 2016. FÃ¼r den Inhalt des klÃ¤gerischen Begehrens bis zum 31. Dezember 2016

dÃ¼rfte es maÃŸgeblich darauf ankommen, was die Pflegeeinrichtung bis dahin an

Pflegesachleistungen fÃ¼r ihn erbracht habe. Habe sie nur Leistungen nach der zuerkannten

Pflegestufe II erbracht, dÃ¼rfte die Berufung â€žins Leereâ€œ gehen, da wie dargelegt

Pflegesachleistungen nicht nachgeholt werden kÃ¶nnten. Habe sie hingegen tatsÃ¤chlich

Leistungen entsprechend der begehrten Pflegestufe III erbracht, stellten sich wohl folgende

weitere Fragen: Sei die Pflegeeinrichtung insoweit in Vorleistung getreten und seien insofern

noch Forderungen der Pflegeeinrichtung offen? Oder sei etwa die Ehefrau bezÃ¼glich

tatsÃ¤chlich erbrachter Pflegeversicherungsleistungen nach der Pflegestufe III in Vorleistung

gegangen und gehe es letztlich um die Erstattung dieser Kosten? Oder habe womÃ¶glich der

SGB XII-LeistungstrÃ¤ger ergÃ¤nzende Pflegesachleistungen erbracht? Es werde gebeten, die

Angaben zu den aufgeworfenen Fragen soweit mÃ¶glich durch schriftliche Unterlagen

(Unterlagen/Forderungsaufstellungen der Pflegeeinrichtung, Pflegevertrag u.Ã¤.) zu

belegen.Â Â Â Â Â Â  

Die Beklagte hat darauf mitgeteilt, zu den aufgeworfenen Fragen keine Angaben machen zu

kÃ¶nnen.

Â 

Der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers hat mit Schreiben vom 21. Dezember 2020 ausgefÃ¼hrt,

man habe noch keine hinreichenden AuskÃ¼nfte der Pflegeeinrichtung einholen kÃ¶nnen, in

welchem Umfang in der Vergangenheit Leistungen erbracht worden seien. Da der Senat zu

Recht darauf hingewiesen habe, dass Pflegeleistungen nicht nachgeholt werden kÃ¶nnten, dies

aber erforderlich sei, um (auch) das klÃ¤gerische Begehren prÃ¤zisieren zu kÃ¶nnen,

bedÃ¼rfe es noch weiterer Ermittlungen. Man werde hierauf in einem weiteren Schriftsatz

Anfang des nÃ¤chsten Jahres zurÃ¼ckkommen.

Â 

Mit Schreiben vom 31. August 2021 hat der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers mitgeteilt, das

Interesse des KlÃ¤gers an der FortfÃ¼hrung des Verfahrens sei nicht entfallen, obwohl die vom

Senat angeforderten Informationen noch nicht zusammengetragen worden seien. Die Einholung

der vom Gericht verlangten Informationen bei dem selbst nicht ansprechbaren, unter

gesetzlicher Betreuung stehenden KlÃ¤ger gestalte sich besonders schwierig. In diesem

Zusammenhang weise er daraufhin, dass der Senat, sollte er es wie von ihm dargetan fÃ¼r

entscheidungserheblich halten, nach Â§ 106 SGG gehalten sei, im Wege der Amtsermittlung

die nach seiner Auffassung erforderlichen Ermittlungen anzustellen. FÃ¼r den Fall, dass der

                             8 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/140.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/106.html


 

Senat die von ihm verlangten Informationen nicht im Wege der Amtsermittlung selbst einhole,

kÃ¼ndige er an, einen entsprechenden Beweisbeschluss zu beantragen. Im Ãœbrigen

erscheine es zumindest erwÃ¤genswert, dass die Beklagte im Umfang der vom Senat

angeforderten Informationen Ã¼ber UmstÃ¤nde der erbrachten Pflegeleistungen (objektiv)

beweisbelastet sein dÃ¼rfte, zumindest aber auskunftspflichtig.

Â 

Der Berichterstatter des Senats hat mit Schreiben vom 15. September 2021 erwidert, der Senat

sehe auch in Anbetracht der AusfÃ¼hrungen vom 31. August 2021 derzeit keine Veranlassung

zu weiteren Ermittlungen von Amts wegen. Es sei zunÃ¤chst Sache der KlÃ¤gerseite, das

Klagebegehren zu konkretisieren und die tatsÃ¤chlichen Voraussetzungen fÃ¼r den konkret

geltend gemachten Anspruch darzulegen. Bislang bestÃ¼nden keine greifbaren Anhaltspunkte

dafÃ¼r, dass im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum (Mai 2014 bis Dezember 2016)

Pflegesachleistungen nach der Pflegestufe III statt nach der Pflegestufe II erbracht worden

seien, insofern gegebenenfalls jemand in Vorleistung gegangen sei und folglich gegebenenfalls

Erstattung verlangen kÃ¶nne. Nur auf diesem Wege dÃ¼rfte das vorliegende Verfahren fÃ¼r

die KlÃ¤gerseite zum Erfolg fÃ¼hren kÃ¶nnen. Auf die diesbezÃ¼glichen Hinweise des Senats

vom 2. Juni 2020 werde Bezug genommen.

Â 

Nachdem hierauf keine Reaktion erfolgt war, hat der Senat die vorliegende Sache fÃ¼r den 20.

Januar 2022 terminiert. Auf die Ladung hat der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers mitgeteilt, dass

ihm eine Teilnahme nicht mÃ¶glich sein werde und er fÃ¼r den KlÃ¤ger das EinverstÃ¤ndnis

mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklÃ¤re. Daraufhin hat der Senat den

Verhandlungstermin aufgehoben. Die Beklagte hat mitgeteilt, es bestehe ebenfalls

EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung.

Â 

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2021 hat der Berichterstatter dem BevollmÃ¤chtigten des

KlÃ¤gers mitgeteilt, es sei beabsichtigt, am 20. Januar 2022 ohne mÃ¼ndliche Verhandlung zu

entscheiden. Sofern er (der BevollmÃ¤chtigte) sich nicht gegenteilig Ã¤uÃŸere, werde der

Senat auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 10. Mai 2017 angekÃ¼ndigten Antrags davon

ausgehen, dass der KlÃ¤ger beantrage,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 23. Juni 2016 aufzuhebenÂ  und die
Beklagte unter Ã„nderung des Bescheides vom 26. August 2014 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18. MÃ¤rz 2015 zu verurteilen, ihm vom 21. Mai 2014 bis zum
31. Dezember 2016 Pflegesachleistungen nach der Pflegestufe III statt der Pflegestufe II sowie
zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen nach Â§ 45b Abs. 1 SGB XI a.F. nach dem erhÃ¶hten
Betrag zu gewÃ¤hren.
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Â 

Dieser Antrag berÃ¼cksichtige die von der KlÃ¤gerseite nicht in Abrede gestellten Hinweise

des Senats vom 16. Mai 2019 und 2. Juni 2020, wonach zulÃ¤ssiger Streitgegenstand des

vorliegenden Berufungsverfahrens nur die Zeit bis zum grundlegenden Systemwechsel in der

Pflegeversicherung zum 1. Januar 2017 sei (m.H.a. das Urteil des Senats vom 12. August 2021

â€“ L 30 P 71/18 â€“, verÃ¶ffentlicht in juris zur entsprechenden BeschrÃ¤nkung des

Streitgegenstandes), zumal auch das SG mit dem angefochtenen Gerichtsbescheid lediglich

Ã¼ber die HÃ¶herstufung in die PflegeÂ  entschieden habe. Er berÃ¼cksichtige ferner, dass

mit dem angefochtenen Bescheid auch zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen nach Â§ 45b Abs. 1

SGB XI in der seinerzeit gÃ¼ltigen Fassung in HÃ¶he des damaligen Grundbetrages von 100,-

â‚¬ bewilligt worden seien und mit dem Widerspruch der erhÃ¶hte Betrag von damals 200,- â‚¬

geltend gemacht worden sei. Die Frage der zusÃ¤tzlichen Betreuungsleistungen sei auch

Gegenstand der eingeholten Gutachten gewesen.

Â 

Hierauf hat der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers nicht mehr reagiert. 

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 23. Juni 2016 aufzuheben Â und die
Beklagte unter Ã„nderung des Bescheides vom 26. August 2014 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18. MÃ¤rz 2015 zu verurteilen, ihm vom 21. Mai 2014 bis zum
31. Dezember 2016 Pflegesachleistungen nach der Pflegestufe III statt der Pflegestufe II sowie
zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen nach Â§ 45b Abs. 1 SGB XI a.F. nach dem erhÃ¶hten
Betrag zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und Vorbringens der Beteiligten wird auf die

Gerichtsakten und beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten verwiesen und inhaltlich
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Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â

Â 

Der Senat konnte im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung

entscheiden (Â§Â§ 153 Abs. 1, 124 Abs. 2 SGG).

Â 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144 SGG), aber

unbegrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage im Ergebnis zu Recht fÃ¼r den Zeitraum bis 31.

Dezember 2016 abgewiesen.

Â 

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind der vorinstanzliche Gerichtsbescheid des SG vom

23. Juni 2016 und der Bescheid der Beklagten vom 26. August 2014 in der Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 18. MÃ¤rz 2015 und die damit erfolgte Entscheidung Ã¼ber den

von der KlÃ¤gerseite geltend gemachten Anspruch auf Pflegesachleistungen nach der

Pflegestufe III statt der Pflegestufe II gemÃ¤ÃŸ Â§Â§ 14 ff. SGB XI in der vom 11. Januar 1995

bis zum 31. Dezember 2016 geltenden und hier anzuwendenden Fassungen des Gesetzes zur

sozialen Absicherung des Risikos der PflegebedÃ¼rftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz â€“

PflegeVG vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 2014 â€“ im Folgenden a.F.) sowie auf zusÃ¤tzliche

Betreuungsleistungen nach dem erhÃ¶hten statt dem Grundbetrag gemÃ¤ÃŸ Â§ 45b Abs. 1

SGB XI a.F. 

Â 

Die Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4

SGG) zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r den Zeitraum ab der Aufnahme in

die ambulant betreute Intensivpflege-Wohngemeinschaft am 21. Mai 2014 bis zum 31.

Dezember 2016 weder Anspruch auf Pflegesachleistungen nach der Pflegestufe III statt II noch

auf zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen nach dem erhÃ¶hten statt dem Grundbetrag gemÃ¤ÃŸ

Â§ 45b Abs. 1 SGB XI a.F. 

Â 

Die Feststellung des Vorliegens von PflegebedÃ¼rftigkeit oder einer erheblich

eingeschrÃ¤nkten Alltagskompetenz nach Â§ 45a SGB XI a.F. erfolgt jeweils auf der Grundlage
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des zum Zeitpunkt der Antragstellung (hier Mai 2014) geltenden Rechts. Der Anspruch auf

Leistungen der Pflegeversicherung richtet sich ebenfalls nach dem zum Zeitpunkt der

Antragstellung geltenden Recht (vgl. Â§ 140 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI in der ab dem 1.

Januar 2017 geltenden Fassung des 2. Gesetzes zur StÃ¤rkung der pflegerischen Versorgung

zur Ã„nderung weiterer Vorschriften ). Dies gilt nach der GesetzesbegrÃ¼ndung fÃ¼r das

gesamte Verfahren von der Antragstellung Ã¼ber das Widerspruchs- bis zum

sozialgerichtlichen Verfahren (BT-Drs. 18/5926, S. 140). Daraus folgt, dass Entscheidungen, die

die ab 1. Januar 2017 geltende Rechtslage betreffen, nicht nach Â§ 96 SGG Gegenstand des

vorliegenden Rechtsstreits geworden sind, weil sie einen anderen Streitgegenstand betreffen,

nÃ¤mlich Leistungen nach der ab 1. Januar 2017 geltenden Rechtslage (vgl. Urteile des Senats

vom 12. August 2021 â€“ L 30 P 71/18 â€“ und vom 22. April 2021 â€“ L 30 P 12/18 und 66/19;

ferner Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, Urteil vom 22. November 2017 â€“ L 1 P 8/15 â€“,

alle verÃ¶ffentlicht in juris). 

Â 

Dem geltend gemachten Anspruch auf hÃ¶here Pflegesachleistungen, die durch geeignete

PflegekrÃ¤fte zu erbringen sind, steht bereits entgegen, dass sie fÃ¼r einen zurÃ¼ckliegenden

Zeitraum geltend gemacht werden und â€“ anders etwa als das Pflegegeld fÃ¼r selbst

beschaffte Pflegehilfen nach Â§ 37 SGB XI a.F. â€“ nicht nachholbar sind. Davon geht auch die

KlÃ¤gerseite aus. Eine antragsgemÃ¤ÃŸe Verurteilung der Beklagten zu mehr

Pflegesachleistungen (nach der Pflegestufe III statt der Pflegestufe II) kommt daher von

vornherein nicht in Betracht.

Â 

Zwar kÃ¶nnen sich AnsprÃ¼che auf Dienst- und Sachleistungen im Falle einer Vorfinanzierung

durch den Berechtigten oder durch Dritte sowie einer Vorleistung des Leistungserbringers in

Kostenerstattungs- oder FreistellungsansprÃ¼che umwandeln. Dies beruht auf einer analogen

Anwendung von Â§ 13 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), wonach,

wenn die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen konnte oder

sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat und dadurch Versicherten fÃ¼r die selbstbeschaffte

Leistung Kosten entstanden sind, diese von der Krankenkasse in der entstandenen HÃ¶he zu

erstatten sind, soweit die Leistung notwendig war; diese Vorschrift ist auf Leistungen der

sozialen Pflegeversicherung entsprechend anwendbar (vgl. etwa Bundessozialgericht , Urteil

vom 25. Februar 2015 â€“ B 3 KR 13/13 R -, juris Rn. 12; Koch in: Kasseler Kommentar

Sozialversicherungsrecht, 116. Erg.-Lfg. 2021, Â§ 4 SGB XI Rn. 4). Ein auf Kostenerstattung

gerichteter Antrag wurde indes weder erstinstanzlich noch im Berufungsverfahren gestellt. Im

Ãœbrigen ist trotz mit Schreiben vom 2. Juni 2020 erfolgtem gerichtlichen Hinweis von der

KlÃ¤gerseite auch nicht ansatzweise darlegt worden, dass der KlÃ¤ger im

streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum tatsÃ¤chlich mehr Pflegesachleistungen erhalten hat als von
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der Beklagten bewilligt und diese in einer Weise vorfinanziert wurden, dass nunmehr die

Umwandlung in einen Kostenerstattungsanspruch in Betracht gekommen wÃ¤re (vgl. etwa

BSG, Beschluss vom 30. Juli 2019 â€“ B 3 P 18/18 B â€“ juris Rn. 9 mit weiterem Nachweis),

oder hierdurch gegenÃ¼ber dem Leistungserbringer Verbindlichkeiten entstanden, von denen

der KlÃ¤ger nachtrÃ¤glich freigestellt werden kÃ¶nnte (vgl. BSG, Urteil vom 20. April 2016 â€“

B 3 P 1/15 R â€“ juris Rn. 14; Urteil vom 7. Mai 2020Â â€“ B 3 KR 4/19 RÂ â€“ juris Rn. 14).

Vor diesem Hintergrund bestand auch fÃ¼r den Senat keine Veranlassung, den Fragen des

Umfangs der im streitigen Zeitraum erbrachten Pflegesachleistungen und etwaiger

Vorfinanzierung insoweit nicht bewilligter Leistungen oder Vorleistung im Wege der

Amtsermittlung nÃ¤her nachzugehen. Ohne konkrete Anhaltspunkte ist das Gericht zu

Ermittlungen (â€žins Blaue hineinâ€œ) nicht verpflichtet (vgl. BSG, Beschluss vom 5. Februar

2009 â€“ B 13 RS 85/08 B â€“ juris Rn. 18 mit weiteren Nachweisen). Den diesbezÃ¼glich

angekÃ¼ndigten Beweisantrag hat die KlÃ¤gerseite letztlich auch nicht gestellt. 

Â 

Entsprechendes gilt im Ergebnis auch fÃ¼r die geltend gemachten hÃ¶heren Leistungen nach

Â§ 45b Abs. 1 SGB XI a.F., die zwar (grundsÃ¤tzlich nachholbar) in Geld erbracht werden, dies

jedoch stets nur im Kostenerstattungswege (vgl. die Formulierung in Satz 1: â€žDie Kosten

hierfÃ¼r werden ersetzt,â€¦â€œ), d.h. sie werden immer nur dann erbracht, wenn tatsÃ¤chlich

(mehr) zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen in Anspruch genommen wurden (vgl. Klie in LPK-

SGB XI, 4. Aufl. 2014, Â§ 45b Rn. 5). Hier ist nicht ansatzweise erkennbar, dass fÃ¼r den

KlÃ¤ger im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum zusÃ¤tzliche Betreuungsleistungen erbracht

wurden, deren Wert Ã¼ber die von der Beklagten seinerzeit diesbezÃ¼glich bewilligten

BetrÃ¤ge von monatlich 100,- â‚¬ bzw. 104,- â‚¬ hinausgingen.Â  Â Â Â Â Â 

Â 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Â 

Die Revision war nicht gemÃ¤ÃŸ Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, weil kein Zulassungsgrund

vorliegt. 

Erstellt am: 21.02.2023

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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